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Sachgebiet Krankenversicherung
Abteilung 1
Kategorie Beschluss
Bemerkung -
Rechtskraft -
Deskriptoren ästhetische Mängel

befundbezogene Festzuschüsse
freie Arztwahl
Funktionstüchtigkeit
Gewähr des Zahnarztes
Gewährleistungsrecht des Versicherten
Mitwirkungsobliegenheit
Wirtschaftlichkeitsgebot
Zahnersatz
zahnprothetische Versorgung
Zivilrecht

Leitsätze Neuversorgung mit Zahnersatz durch die
Krankenkasse – Mangelhaftigkeit der
zahnprothetischen Versorgung

1. Bei Mangelhaftigkeit einer
zahnprothetischen Versorgung trifft den
Versicherten die Obliegenheit, vorrangig
Gewährleistungsansprüche gegen den
behandelnden Zahnarzt aus dem mit
diesem abgeschlossenen zivilrechtlichen
Behandlungsvertrag geltend zu machen,
bevor (erneut) ein Leistungsanspruch
gegen die Krankenkasse nach dem Recht
der gesetzlichen Krankenversicherung auf
Versorgung mit Zahnersatz erhoben wird.
2. Eine Neuversorgung mit Zahnersatz
kommt bei mangelhafter zahnärztlicher
Versorgung erst dann in Betracht, wenn
dem Versicherten
Nachbesserungsmaßnahmen durch den
Zahnarzt nicht zuzumuten sind.

Normenkette § 12 Abs. 1 SGB V
§ 136a Abs. 4 SGB V
§ 55 Abs 1 SGB V
§ 55 Abs. 2 SGB V
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§ 76 Abs. 1 Satz 1 SGB V

1. Instanz

Aktenzeichen S 15 KR 305/14
Datum 11.01.2017

2. Instanz

Aktenzeichen L 1 KR 74/17 B PKH
Datum 22.04.2020

3. Instanz

Datum -

I. Die Beschwerde der KlÃ¤gerin gegen den Beschluss des Sozialgerichts Chemnitz
vom 11. Januar 2017 wird zurÃ¼ckgewiesen.

II. AuÃ�ergerichtliche Kosten des Beschwerdeverfahrens sind nicht zu erstatten.

GrÃ¼nde:

I.

Streitig in der Hauptsache ist ein Anspruch der KlÃ¤gerin auf zahnprothetische
Versorgung.

Die 1944 geborene KlÃ¤gerin ist bei der Beklagten gesetzlich krankenversichert. Im
Zeitraum von 2010 bis 2013 befand sie sich in zahnÃ¤rztlicher Behandlung bei dem
Vertragszahnarzt Dr. med. dent. Z â�¦, B â�¦ Dr. Z â�¦ plante eine zahnprothetische
Gesamtversorgung fÃ¼r Ober- und Unterkiefer der bis dahin noch nicht prothetisch
versorgten KlÃ¤gerin. Ein von Dr. Z â�¦ im August 2012 erstellter Heil- und
Kostenplan nach Â§ 87 Abs. 1a FÃ¼nftes Buch Sozialgesetzbuch (SGB V) wurde von
der Beklagten am 02.10.2012 genehmigt, wobei zunÃ¤chst die Versorgung des
Oberkiefers â�� auf Wunsch der KlÃ¤gerin mit einem festsitzenden Zahnersatz â��
erfolgen sollte. Die hierfÃ¼r anfallenden Kosten waren im Heil- und Kostenplan mit
5.056,53 EUR ausgewiesen, der Festzuschuss der Kasse (HÃ¤rtefall) mit 3.161,80
EUR.

Am 04.01.2013 erfolgte die Eingliederung des Zahnersatzes in Form einer
zirkulÃ¤ren BrÃ¼cke. Die Beklagte erbrachte den Festzuschuss, hinsichtlich des
Eigenanteils (1.894,73 EUR) traf die KlÃ¤gerin eine Ratenzahlungsvereinbarung mit
dem behandelnden Arzt.

Mit Schreiben vom 24.03.2013 beschwerte sich die KlÃ¤gerin bei der Beklagten
Ã¼ber den behandelnden Arzt und machte MÃ¤ngel an der Versorgung geltend. Die
prothetische Versorgung wirke wie ein "Pferdegebiss" und verursache ein
dauerhaftes Lispeln.
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Die Beklagte lieÃ� daraufhin ein MÃ¤ngelgutachten erstellen (Gutachterin: Dr. X
â�¦, Gutachten vom 18.06.2013 nach persÃ¶nlicher Untersuchung der KlÃ¤gerin am
17.05.2013) und verwies die KlÃ¤gerin sodann mit Schreiben vom 21.06.2013 auf
AnsprÃ¼che gegenÃ¼ber dem behandelnden Zahnarzt. Die KlÃ¤gerin teilte mit
Schreiben vom 24.06.2013 mit, dass das VertrauensverhÃ¤ltnis zu Dr. Z â�¦
gestÃ¶rt sei und sie eine Weiterbehandlung durch diesen ablehne.

Die Beklagte legte den Fall daraufhin dem Prothetik-Ausschuss der
KassenzahnÃ¤rztlichen Vereinigung W â�¦ vor. Der Ausschuss kam nach
Untersuchung der KlÃ¤gerin am 28.08.2013 zu dem Ergebnis, dass der Zahnersatz
lege artis angefertigt worden sei. Die klinische Untersuchung zeige eine
harmonische Zahnreihe; die Gestaltung der ZÃ¤hne sei als gut â�� in keinem Fall
als zu dominant oder zu groÃ� â�� zu bezeichnen. Das von der KlÃ¤gerin
beschriebene Lispeln kÃ¶nne nicht andeutungsweise festgestellt werden. Die von
der KlÃ¤gerin geÃ¤uÃ�erte Unzufriedenheit sei nicht nachvollziehbar auf die von Dr.
Z â�¦ angefertigte Oberkieferversorgung zurÃ¼ckzufÃ¼hren. Vielmehr sei davon
auszugehen, dass sich Missempfindungen aufgrund des bisher nicht prothetisch
versorgten Unterkiefers ergÃ¤ben. Eine derartige Versorgung sei zeitnah und
zwingend notwendig. Der EinschÃ¤tzung der KlÃ¤gerin, dass im Unterkiefer "von
der Mitte ausgehend jeweils drei ZÃ¤hne fÃ¼r eine sichere Kaufunktion ausreichend
seien", kÃ¶nne aus zahnmedizinischer Sicht keinesfalls zugestimmt werden.

Mit Schreiben vom 02.10.2013 teilte die Beklagte der KlÃ¤gerin die EinschÃ¤tzung
des Prothetik-Ausschusses mit. Eine Erneuerung des Oberkieferzahnersatzes sei
demnach nicht erforderlich. Vielmehr solle umgehend die Versorgung des
Unterkiefers erfolgen. Das Schreiben enthielt eine Rechtsbehelfsbelehrung, die den
Widerspruch als statthaften Rechtsbehelf benannte.

Mit Widerspruchsschreiben vom 18.10.2013 brachte die KlÃ¤gerin erneut ihre
Unzufriedenheit mit der durchgefÃ¼hrten Behandlung zum Ausdruck und verwies
auf die aus ihrer Sicht fortbestehenden MÃ¤ngel (Lispeln, "Pferdegebiss").

Mit Widerspruchsbescheid vom 10.05.2014 wies die Beklagte den Widerspruch vom
18.10.2013 gegen den Bescheid vom 02.10.2013 als unbegrÃ¼ndet zurÃ¼ck. Der
Widerspruch sei zulÃ¤ssig aber unbegrÃ¼ndet. Das klÃ¤gerische Begehren sei
dahingehend zu verstehen, dass aufgrund der Unzufriedenheit mit der
durchgefÃ¼hrten prothetischen Versorgung Ã¼ber den am 02.10.2012 bewilligten
Festzuschuss hinaus eine prothetische Neuversorgung unter nochmaliger
Kostenbeteiligung der Krankenkasse begehrt werde. Hierauf bestehe jedoch kein
Anspruch. Ausweislich der Feststellungen des Prothetik-Ausschusses bestehe fÃ¼r
eine Neuversorgung des Oberkiefers keine zahnmedizinische Notwendigkeit. Damit
seien die Voraussetzungen der Anspruchsnorm des Â§ 55 SGB V nicht erfÃ¼llt. Im
Ã�brigen diene das vor dem Prothetik-Ausschuss gefÃ¼hrte Verfahren nicht dazu,
privatrechtliche SchadensersatzansprÃ¼che eines Versicherten gegen den
behandelnden Zahnarzt durchzusetzen. Es diene vielmehr der Feststellung von
SchadenersatzansprÃ¼chen einer gesetzlichen Krankenkasse gegen den
Vertragszahnarzt. Sofern die KlÃ¤gerin weiterhin die Auffassung vertrete, dass der
von Dr. Z â�¦ gefertigte Zahnersatz mangelhaft sei, sei sie gehalten, die ihr

                               3 / 9

https://dejure.org/gesetze/SGB_V/55.html


 

vermeintlich zustehenden HaftungsansprÃ¼che auf zivilrechtlichem Wege zu
verfolgen.

Gegen diese Entscheidung der Beklagten hat die KlÃ¤gerin am 10.06.2014 beim
Sozialgericht (SG) Chemnitz Klage erhoben, mit der sie begehrt hat, die Beklagte zu
verurteilen, sich nochmals an den Kosten fÃ¼r die Neuanfertigung einer Prothese
zu beteiligen. Gleichzeitig hat sie die Bewilligung von Prozesskostenhilfe (PKH) fÃ¼r
das Verfahren begehrt.

Die KlÃ¤gerin hat geltend gemacht, AusfÃ¼hrung und Eingliederung der
prothetischen Oberkieferversorgung durch Herrn Dr. Z â�¦ seien mangelhaft erfolgt.
Dies komme darin zum Ausdruck, dass sie infolge der prothetischen Versorgung
lispele und sich ihr Gebiss nunmehr dem Ã¤uÃ�eren Eindruck nach als
"Pferdegebiss" darstelle. Die prothetische Neuversorgung des Oberkiefers sei daher
zahnmedizinisch notwendig. Die Gutachterin Dr. X â�¦ habe bestÃ¤tigt, dass die
Arbeiten des behandelnden Zahnarztes "nicht ganz frei von MÃ¤ngeln" seien. Vor
diesem Hintergrund sei die EinschÃ¤tzung des Prothetik-Ausschusses nicht
nachvollziehbar.

Mit Beschluss vom 11.01.2017 hat das SG die Bewilligung von PKH abgelehnt und
mit Gerichtsbescheid vom 12.01.2017 die Klage abgewiesen.

Die Klage sei nur deswegen statthaft, weil die Beklagte das Schreiben vom
02.10.2013 in die Form eines Verwaltungsaktes gekleidet habe. TatsÃ¤chlich
handele es sich nicht um einen Verwaltungsakt, da es an einer Regelung in Bezug
auf ein konkretes RechtverhÃ¤ltnis fehle. Das Verfahren vor dem Prothetik-
Ausschuss diene nicht den Interessen des Versicherten, sondern verfolge allein den
Zweck, etwaige RegressansprÃ¼che der Krankenkasse gegenÃ¼ber dem
Vertragszahnarzt festzustellen. Die Mitteilung des Ergebnisses des Verfahrens an
den Versicherten stelle eine schlichte Information dar, die den Versicherten
allenfalls dazu in die Lage versetzen kÃ¶nne zu prÃ¼fen, inwieweit ein
zivilrechtliches Vorgehen gegen den Zahnarzt erfolgversprechend sei. Die KlÃ¤gerin
sei daher durch den "Bescheid" vom 02.10.2013 nicht beschwert. Dieser treffe
nÃ¤mlich keine verbindliche Entscheidung Ã¼ber die GewÃ¤hrung oder
NichtgewÃ¤hrung eines Zuschusses nach Â§ 55 SGB V. Anspruch der KlÃ¤gerin auf
Kostenbeteiligung an einer neuen prothetischen Versorgung bestehe bereits
deshalb nicht, weil es an der DurchfÃ¼hrung eines entsprechenden
Verwaltungsverfahrens fehle. Selbst wenn man â�� mit der Beklagten â�� in das
klÃ¤gerische Schreiben vom 24.06.2013 einen Antrag auf Neuversorgung
hineininterpretieren wolle, fehle es an der erforderlichen Form. Denn nach Â§ 87
Abs. 1a SGB V bedÃ¼rfte es hierfÃ¼r der Vorlage eines Heil- und Kostenplans. Da
ein solcher nicht vorgelegt worden sei, kÃ¶nne es sich bei dem Schreiben vom
02.10.2013 auch nicht um einen Ablehnungsbescheid handeln.

Gegen den ihr am 17.01.2017 zugestellten Beschluss Ã¼ber die Ablehnung der
Bewilligung von PKH hat die KlÃ¤gerin am 17.02.2017 Beschwerde eingelegt. Sie
hÃ¤lt die hinreichenden Erfolgsaussichten ihres Klagebegehrens fÃ¼r gegeben.
Durch den "Anscheins-Verwaltungsakt" sei sie mit dem Risiko behaftet, dass ihr
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dieser in Zukunft â�� unabhÃ¤ngig von der materiellen Rechtslage â�� als
bestandskrÃ¤ftiger Verwaltungsakt entgegengehalten werde. Die prothetische
Versorgung durch Dr. Z â�¦ sei mangelhaft erfolgt.

Die Beklagte hat die Ansicht vertreten, dass das Schreiben vom 02.10.2013
durchaus einen Verwaltungsakt darstelle. Jedoch habe die KlÃ¤gerin keinen
Anspruch auf eine Erneuerung des Zahnersatzes des Oberkiefers. Es fehle an der
zahnmedizinischen Notwendigkeit fÃ¼r eine Neuversorgung.

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die
schriftsÃ¤tzlichen Ã�uÃ�erungen der Beteiligten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde hat keinen Erfolg. Sie ist unbegrÃ¼ndet.

Ein Beteiligter, der nach seinen persÃ¶nlichen und wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnissen
die Kosten der ProzessfÃ¼hrung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen
kann, erhÃ¤lt auf Antrag PKH, wenn die beabsichtigte Rechtsverfolgung oder
Rechtsverteidigung hinreichende Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig
erscheint (Â§ 73a Abs. 1 Satz 1 Sozialgerichtsgesetz [SGG] i.V.m. Â§ 114 Abs. 1 Satz
1 Zivilprozessordnung [ZPO]). Hinreichende Erfolgsaussichten sind zu verneinen,
wenn ein Erfolg in der Hauptsache zwar nicht schlechthin ausgeschlossen, die
Erfolgschance aber nur eine entfernte ist (Bundesverfassungsgericht, Beschluss
vom 13.03.1990 â�� 2 BvR 94/88 â�� juris Rn. 26). Ergeben sich aus den
Verfahrensunterlagen unter BerÃ¼cksichtigung des Vorbringens der Beteiligten
keine konkreten Anhaltspunkte fÃ¼r eine Fehlerhaftigkeit der angegriffenen
Entscheidung darf PKH verweigert werden. Hingegen ist eine hinreichende Aussicht
auf Erfolg zu bejahen, wenn die Entscheidung in der Hauptsache von der KlÃ¤rung
entscheidungserheblicher Tatsachen abhÃ¤ngt und keine konkreten Anhaltspunkte
dafÃ¼r vorliegen, dass die Beweisaufnahme mit groÃ�er Wahrscheinlichkeit zum
Nachteil des Antragstellers ausgehen wird (Bundessozialgericht [BSG], Urteil vom
17.02.1998 â�� B 13 RJ 83/97 R â�� juris Rn. 26).

Hiervon ausgehend hat das SG die Bewilligung von PKH zu Recht abgelehnt. Die
KlÃ¤gerin hat keinen Anspruch auf Bewilligung von PKH fÃ¼r das Verfahren vor
dem SG. Der geltend gemachte Anspruch auf GewÃ¤hrung eines weiteren
Festzuschusses fÃ¼r eine prothetische Neuversorgung des Oberkiefers besteht
offensichtlich nicht.

1. Gegenstand der Klage ist der Bescheid vom 02.10.2013 in Gestalt des
Widerspruchsbescheids vom 10.05.2014, mit dem die Beklagte die GewÃ¤hrung
eines weiteren Festzuschusses fÃ¼r eine prothetische Neuversorgung des
Oberkiefers abgelehnt hat. Soweit das SG davon ausgegangen ist, dass es sich bei
der Entscheidung der Beklagten um einen reinen Formal-Verwaltungsakt â��
aufgrund der dem Schreiben vom 02.10.2013 beigefÃ¼gten
Rechtsbehelfsbelehrung â�� handele, kann dem nicht gefolgt werden. Gegenstand
der Klage ist gemÃ¤Ã� Â§ 95 SGG der Verwaltungsakt in der Gestalt, die er durch
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den Widerspruchsbescheid gefunden hat. Selbst wenn man daher mit dem SG das
Schreiben vom 02.10.2013 als reines Informationsschreiben ohne
Regelungswirkung ansehen wollte, so beinhaltet doch jedenfalls der
Widerspruchsbescheid vom 10.05.2014 eine Regelung im Sinne von Â§ 31 Satz 1
Zehntes Buch Sozialgesetzbuch (SGB X). Denn dieser fÃ¼hrt ausdrÃ¼cklich aus,
dass fÃ¼r eine Neuversorgung des Oberkiefers keine zahnmedizinische
Notwendigkeit bestehe, so dass die Voraussetzungen des Â§ 55 Abs. 1 SGB V nicht
erfÃ¼llt seien; dem â�� im Wege der Auslegung ermittelten â�� klÃ¤gerischen
Begehren nach einer prothetischen Neuversorgung des Oberkiefers unter
nochmaliger Kostenbeteiligung der Beklagten kÃ¶nne daher nicht entsprochen
werden. Damit wird gegenÃ¼ber der KlÃ¤gerin eine verbindliche Rechtsfolge
dahingehend gesetzt, dass sich die Beklagte nicht mit einem weiteren Festzuschuss
an einer prothetischen Neuversorgung des Oberkiefers beteiligen werde.

2. Die Voraussetzungen fÃ¼r den geltend gemachten Anspruch liegen jedoch
ersichtlich nicht vor. Nach Â§ 55 Abs. 1 Satz 1 SGB V haben Versicherte nach den
Vorgaben in den SÃ¤tzen 2 bis 7 Anspruch auf befundbezogene FestzuschÃ¼sse bei
einer medizinisch notwendigen Versorgung mit Zahnersatz einschlieÃ�lich
Zahnkronen und Suprakonstruktionen (zahnÃ¤rztliche und zahntechnische
Leistungen) in den FÃ¤llen, in denen eine zahnprothetische Versorgung notwendig
ist und die geplante Versorgung einer Methode entspricht, die gemÃ¤Ã� Â§ 135
Abs. 1 SGB V anerkannt ist.

a) Hiernach scheidet der geltend gemachte Anspruch bereits deshalb aus, weil eine
Neuversorgung nicht medizinisch notwendig ist.

In welchen FÃ¤llen eine Versorgung mit Zahnersatz geboten ist, ist der Richtlinie
des Gemeinsamen Bundesausschusses fÃ¼r eine ausreichende, zweckmÃ¤Ã�ige
und wirtschaftliche vertragszahnÃ¤rztliche Versorgung mit Zahnersatz und
Zahnkronen (Zahnersatz-Richtlinie â�� Â§ 92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 SGB V) zu
entnehmen. Hiernach ist Ziel der Versorgung mit Zahnersatz, eine ausreichende
FunktionstÃ¼chtigkeit des Kauorgans wiederherzustellen oder ihre
BeeintrÃ¤chtigung zu verhindern (GroÃ�buchstabe C Nr. 6 der Richtlinie).
Zahnersatz ist angezeigt, wenn ein Zahn oder mehrere ZÃ¤hne fehlen oder
zerstÃ¶rt sind und wenn dadurch die FunktionstÃ¼chtigkeit des Kauorgans
beeintrÃ¤chtigt ist oder beeintrÃ¤chtigt zu werden droht, z.B. durch
Zahnwanderung oder -kippung. Bei der Versorgung mit Zahnersatz soll eine
funktionell ausreichende Gegenbezahnung vorhanden sein oder im Laufe der
Behandlung hergestellt werden. Ein neuer Zahnersatz ist nicht angezeigt, wenn der
vorhandene Zahnersatz noch funktionstÃ¼chtig ist oder die FunktionstÃ¼chtigkeit
wiederhergestellt werden kann, z.B. durch Erweiterung (GroÃ�buchstabe C Nr. 7 der
Richtlinie). Eine Versorgung aus Ã¤sthetischen oder kosmetischen GrÃ¼nden ist
demnach nicht notwendig im Sinne von Â§ 55 Abs. 1 Satz 1 SGB V (Altmiks in:
Schlegel/Voelzke, jurisPK-SGB V, Stand: 18.12.2019, Â§ 55 Rn. 51; BlÃ¶cher in:
Hauck/Noftz, SGB V, Stand: 05/2019, Â§ 55 Rn. 23). Die Versorgung muss zudem
zweckmÃ¤Ã�ig im Sinne des Â§ 12 Abs. 1 Satz 1 SGB V sein, d.h. dem
Wirtschaftlichkeitsgebot genÃ¼gen.
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Dies zugrunde legend sind die Voraussetzungen fÃ¼r einen Anspruch auf
Neuversorgung nicht erfÃ¼llt. Denn die KlÃ¤gerin begehrt die Versorgung nicht aus
medizinischen, sondern aus Ã¤sthetischen GrÃ¼nden ("Pferdegebiss"). Der
Prothetik-Ausschuss hat bestÃ¤tigt, dass der Zahnersatz lege artis gefertigt wurde
und die Gestaltung hierbei nicht nur als "regelkonform", sondern ausdrÃ¼cklich als
"gut" und "harmonisch" bezeichnet. Das von der KlÃ¤gerin beklagte Lispeln kÃ¶nne
nicht ansatzweise festgestellt werden. Soweit Missempfindungen bestÃ¼nden,
resultierten diese aus der fehlenden prothetischen Versorgung des Unterkiefers.
Insoweit sei zu berÃ¼cksichtigten, dass der Vertragszahnarzt ursprÃ¼nglich eine
Gesamtversorgung von Ober- und Unterkiefer geplant habe, welche aus
medizinischen â�� insbesondere kauphysiologischen â�� GrÃ¼nden auch geboten
sei. Die Beklagte hat sich diese EinschÃ¤tzung zu eigen gemacht und
ausdrÃ¼cklich auf die Notwendigkeit der Versorgung auch des Unterkiefers
verwiesen. Die EinschÃ¤tzung des Prothetik-Ausschusses steht, anders als die
KlÃ¤gerin meint, auch nicht im Widerspruch zu dem Gutachten von Frau Dr. X â�¦
Vielmehr verweist auch diese darauf, dass die Behandlung als Gesamtversorgung
geplant gewesen sei und eine BehandlungsbedÃ¼rftigkeit auch des Unterkiefers
bestehe. Auch sie beschreibt das von der KlÃ¤gerin beklagte "Lispeln" als
"persÃ¶nliches Empfinden", welches objektiv nicht wahrzunehmen sei. Der
Randschluss aller Kronen sei regelgerecht, die Wahrnehmung der KlÃ¤gerin des
Zahnersatzes als "Pferdegebiss" sei der Ã�berkronung und Gestaltung der
lÃ¤ngeren FrontzÃ¤hne geschuldet. Die Aussage der SachverstÃ¤ndigen, dass die
Versorgung "nicht ganz frei von MÃ¤ngeln" sei, bezieht sich in erster Linie darauf,
dass mit der Art der gewÃ¤hlten Versorgung Probleme bei der HygienefÃ¤higkeit
â�� und damit eine erhÃ¶hte EntzÃ¼ndungsgefahr â�� einhergehen. Dies hÃ¤tte,
so die SachverstÃ¤ndige, mit einer â�� allerdings deutlich kostenintensiveren â��
abnehmbaren Variante vermieden werden kÃ¶nnen. Auch der Prothetik-Ausschuss
verweist auf diese Problematik, schÃ¤tzt aber ein, dass die EntzÃ¼ndung des
Zahnfleisches "durch MundhygienemaÃ�nahmen in den Griff zu bekommen" sei.
Soweit Dr. X â�¦ vorschlÃ¤gt, "auf Kulanz" die Oberkieferversorgung dahingehend
zu Ã¤ndern, dass eine kÃ¼rzere ZahnlÃ¤nge in der Front gewÃ¤hlt wird, ist dieser
Vorschlag nicht medizinisch begrÃ¼ndet, sondern soll den Vorstellungen der
KlÃ¤gerin ("schÃ¶ne ZÃ¤hne â�� so wie frÃ¼her") entgegenkommen. Auch Dr. X
â�¦ geht davon aus, dass es sich bei der Gestaltung der FrontzÃ¤hne um eine
Ã¤sthetische â�� nicht um eine medizinische â�� Problematik handelt. Vor diesem
Hintergrund kann dahinstehen, ob es der KlÃ¤gerin â�� die medizinische
Notwendigkeit einer Neuversorgung unterstellt â�� zumutbar wÃ¤re, eine
Nachbesserung durch Dr. Z â�¦ vornehmen zu lassen, bevor sie von der Beklagten
einen (erneuten) Zuschuss zu einem vollstÃ¤ndig neuen Zahnersatz beansprucht
(zur Zumutbarkeit als alleiniges Kriterium fÃ¼r den Zahnarztwechsel siehe BSG,
Urteil vom 10.05.2017 â�� B 6 KA 15/16 R â�� juris Rn. 30 â�� unter Aufgabe der
bisherigen Rechtsprechung, wonach ein solcher Wechsel auch bei einer
vollstÃ¤ndigen Unbrauchbarkeit des Zahnersatzes in Betracht kam â�� BSG, Urteil
vom 16.01.1991 â�� 6 RKa 25/89 â�� juris Rn. 18).

b) Zutreffend verweisen Beklagte und SG darauf, dass das auf die Beseitigung
(vermeintlicher) MÃ¤ngel des Zahnersatzes gerichtete Begehren der KlÃ¤gerin
zivilrechtlicher Natur ist. FÃ¼r Streitigkeiten aus dem Behandlungsvertrag,
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Arzthaftungs- und Kunstfehlerprozesse sind die ordentlichen Gerichte zustÃ¤ndig
(Wolff-Dellen in: Breitkreuz/Fichte, SGG, 2. Aufl. 2014, Â§ 51 Rn. 55). Der Zahnarzt
Ã¼bernimmt fÃ¼r die Versorgung mit Zahnersatz eine zweijÃ¤hrige GewÃ¤hr (Â§
137 Abs. 4 Satz 3 SGB V in der bis zum 31.12.2015 geltenden Fassung [a.F.] â��
siehe jetzt Â§ 136a Abs. 4 Satz 3 SGB V). Die Erneuerung und Wiederherstellung
von Zahnersatz einschlieÃ�lich Zahnkronen sind in diesem Zeitraum vom Zahnarzt
kostenfrei vorzunehmen (Â§ 137 Abs. 4 Satz 4 SGB V in der bis zum 31.12.2015
geltenden Fassung [a.F.] â�� siehe jetzt Â§ 136a Abs. 4 Satz 4 SGB V). Die an das
Werkvertragsrecht angelehnte GewÃ¤hrleistung mit der Verpflichtung des
Zahnarztes, die Erneuerung und Wiederherstellung von Zahnersatz kostenfrei
vorzunehmen, dient zum einen dem Interesse des Versicherten, zum anderen aber
auch der Entlastung der Krankenkassen und damit der Beitragszahler von Kosten,
die Folge einer mangelhaften Versorgung mit Zahnersatz sind (BSG, Urteil vom
10.05.2017 â�� B 6 KA 15/16 R â�� juris Rn. 32). FÃ¼r den Versicherten ergibt sich
aus dem GewÃ¤hrleistungsrecht der Vorteil, dass der durch Â§ 137 Abs. 4 Satz 3
und 4 SGB V a.F. begrÃ¼ndete Anspruch auf kostenfreie Erneuerung nicht auf den
Festzuschuss nach Â§ 55 SGB V begrenzt ist, sondern auch den Eigenanteil des
gesetzlich Versicherten einschlieÃ�t. Die Regelung berÃ¼cksichtigt jedoch auch,
dass der Versicherte mit der Entscheidung, auf die Inanspruchnahme seiner Rechte
aus der GewÃ¤hrleistung zu verzichten, die Krankenkasse und damit die
Gesamtheit der Beitragszahler belastet. Dazu ist er nur in den durch das
Wirtschaftlichkeitsgebot (Â§ 2 Abs. 1 Satz 1, Â§ 12 SGB V) gesetzten Grenzen
berechtigt. Zudem wÃ¼rde ein wirtschaftlicher Anreiz des Versicherten zur
Inanspruchnahme des bisher behandelnden Zahnarztes vollstÃ¤ndig fehlen, wenn
der Versicherte aufgrund seiner wirtschaftlichen VerhÃ¤ltnisse durch einen
Eigenanteil unzumutbar belastet wÃ¼rde und deshalb Anspruch auf Ã�bernahme
der fÃ¼r die Regelversorgung tatsÃ¤chlich anfallenden Kosten hat (Â§ 55 Abs. 2
SGB V).

Dem Versicherten ist es daher â�� gerade dann, wenn, wie hier, Ã¤sthetische
MÃ¤ngel geltend gemacht werden, regelmÃ¤Ã�ig zuzumuten, vorrangig
GewÃ¤hrleistungsansprÃ¼che gegenÃ¼ber dem behandelnden Zahnarzt geltend
zu machen, wobei die Zivilgerichte in stÃ¤ndiger Rechtsprechung dem Zahnarzt ein
Nachbesserungsrecht einrÃ¤umen. Dies deswegen, weil die bloÃ�e (erste)
Anpassung eines Zahnersatzes, bei der sich MÃ¤ngel herausstellen, lediglich belegt,
dass das geschuldete prothetische WerkstÃ¼ck mit seiner Eingliederung noch nicht
frei von MÃ¤ngeln ist. Insoweit sind zumutbare NachbesserungsmaÃ�nahmen vom
Versicherten hinzunehmen. Dies insbesondere auch deshalb, weil ein Zahnersatz
hÃ¤ufig auch bei Ã¤uÃ�erster PrÃ¤zision des Zahnarztes nicht auf Anhieb
beschwerdefrei sitzt. Bei einer umfangreichen prothetischen Versorgung hat der
Patient im Einzelfall auch eine Neuanfertigung der Prothese hinzunehmen
(Oberlandesgericht [OLG] Dresden, Beschluss vom 21.01.2008 â�� 4 W 28/08 â��
juris Rn. 4; OLG Karlsruhe, Urteil vom 31.07.2019 â�� 7 U 118/18 â�� juris Rn. 56;
Landgericht [LG] KÃ¶ln, Urteil vom 06.03.2012 â�� 3 O 83/11 â�� juris Rn. 43; LG
DÃ¼sseldorf, Urteil vom 15.12.2016 â�� 3 O 317/12 â�� juris Rn. 45). Dass die
KlÃ¤gerin â�� entgegen der sie insoweit treffenden Mitwirkungsobliegenheit (siehe
hierzu BSG, Urteil vom 10.05.2017 â�� B 6 KA 15/16 R â�� juris Rn. 32) â��
derartige AnsprÃ¼che nicht geltend machen will, fÃ¼hrt im Ergebnis nicht dazu,
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dass die Beklagte erneut nach Â§ 55 SGB V leistungspflichtig wÃ¤re. Denn dies
wÃ¼rde, wie oben dargelegt, dem Wirtschaftlichkeitsgebot widersprechen. Das
Recht des Versicherten zur freien Arztwahl (Â§ 76 Abs. 1 Satz 1 SGB V) wird daher
im Zeitraum bis zum Abschluss einer begonnenen Behandlung und darÃ¼ber
hinaus im Zeitraum der GewÃ¤hrleistung eingeschrÃ¤nkt und zwar selbst in solchen
FÃ¤llen, in denen sich der gefertigte Zahnersatz als unbrauchbar erweist (BSG,
Urteil vom 10.05.2017 â�� B 6 KA 15/16 R â�� juris Rn. 32).

3. Das Verfahren ist gerichtskostenfrei (Â§ 183 SGG). Kosten des
Beschwerdeverfahrens werden nicht erstattet (Â§ 73a Abs. 1 Satz 1 SGG i.V.m. Â§
127 Abs. 4 ZPO).

4. Der Beschluss ist unanfechtbar (Â§ 177 SGG).

Erstellt am: 08.02.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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